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RS VwGH Erkenntnis 2001/09/12
2001/13/0045

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.2001

Rechtssatz

Die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes sieht in einem funktionalen Verständnis des Begri-es der "Eingliederung in

den betrieblichen Organismus" diese Eingliederung bereits mit einer kontinuierlichen und über einen längeren

Zeitraum andauernden Erfüllung der Aufgaben der Geschäftsführung verwirklicht.

Im RIS seit

25.02.2002

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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